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Bekanntmachung der I. Nachtragssatzung 
zur Satzung der Gemeinde Kittlitz über die Erhebung 

einer Hundesteuer vom 10.06.2020 
 

Aufgrund der Artikel 28 Abs. 2 S. 1 und 105 Abs. 2a S. 1 des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 15.11.2019 (BGBl. I S. 1546) und der Artikel 54 Abs. 1 und 56 der 
Verfassung des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 02. Dezember 2014 
(GVOBl. Schl.-H. S. 344), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 19.12.2016 
(GVOBl. Schl.-H. S. 1008) sowie der §§ 4 Abs. 1 Satz 1, 27 Abs. 1 S. 2 und 28 S. 1 
Nr. 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (Gemeindeordnung – GO) in der 
Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 04.01.2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 6) und der §§ 1 Abs. 1, 2, Abs. 1 sowie Abs. 2, 
3, Abs. 1 S. 1 sowie Abs. 6 und 11 sowie 18 des Kommunalabgabengesetzes des 
Landes Schleswig-Holstein (KAG) vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 27), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 13.11.2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 425) sowie §§ 17 und 
36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 
185 der Verordnung vom 19.06.2020 (BGBl. I S. 1328), wird nach Beschlussfassung 
durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Kittlitz vom 01.12.2020 folgende I. 
Nachtragssatzung erlassen: 
 
 

Artikel I 
 

§ 3 
Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 
§ 3 Abs. 1, 3, 4 und 5 erhalten folgende Fassung: 
 
(1) Die Steuerpflicht entsteht in dem darauffolgenden Kalendermonat des  
     Kalendermonats, in dem ein Hund in einen Haushalt oder Wirtschaftsbetrieb  
     aufgenommen wird, frühestens mit dem darauffolgenden Kalendermonat, in dem  
     er drei Monate alt wird. 

 
(3) Die Steuerpflicht endet vor dem Kalendermonat, in dem der Hund abgeschafft  
     wird, abhandenkommt oder verstirbt. 

 
(4) Bei Wohnortwechsel einer Hundehalterin bzw. eines Hundehalters endet die  
     Steuerpflicht vor dem Kalendermonat, in dem der Wegzug fällt; sie beginnt mit  
     dem auf den Zuzug folgenden Kalendermonat, wenn der Hund nachweislich  
     bereits in der bisherigen Wohnsitzgemeinde versteuert wurde. 

 
(5) Wer einen versteuerten Hund oder anstelle eines abgeschafften, abhanden  
     gekommenen oder verstorbenen versteuerten Hundes einen neuen Hund erwirbt,  
     wird dafür mit dem auf den Erwerb folgenden Kalendermonat steuerpflichtig. 
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§ 8 
Allgemeine Voraussetzungen für die Steuerermäßigung 

und die Steuerbefreiung 
 
§ 8 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
(2) Eine Steuerermäßigung nach § 5 dieser Satzung oder eine Steuerbefreiung nach  
     § 7 dieser Satzung wird mit Beginn des Kalendermonats wirksam, in dem der  
     Antrag gestellt wird; sie endet in dem Kalendermonat, in dem die  
     Voraussetzungen entfallen. 
 
 

§ 11 
Festsetzung der Steuer, Vorauszahlungen, Fälligkeit der Steuer 

 
§ 11 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Steuer entsteht, soweit es sich nicht um eine Vorauszahlung handelt, mit 

Ablauf des Kalenderjahres, für das die Steuer festzusetzen ist. Die Steuer wird 
als Jahressteuer festgesetzt. Steuerjahr ist das Kalenderjahr. Die Steuer wird am 
Anfang des Folgejahres für das abgelaufene Kalenderjahr festgesetzt. Der 
Steuerbescheid kann mit einem Bescheid über andere Abgaben verbunden 
werden. Entsteht die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so ist die 
anteilige Steuer für dieses Kalenderjahr zu entrichten. 

 
(2) Die Gemeinde erhebt auf die zu erwartende Höhe der Jahressteuer eine 

Vorauszahlung. Die Vorauszahlung auf die Steuer wird zu Beginn des 
Steuerjahres durch Steuerbescheid, der mit einem Bescheid über andere 
Abgaben verbunden werden kann, festgesetzt. Entsteht die Steuerpflicht im Laufe 
des Steuerjahres, wird die Vorauszahlung nach dem Beginn der Steuerpflicht 
durch Steuerbescheid festgesetzt. Die für das Steuerjahr geleistete 
Vorauszahlung wird auf den festzusetzenden Jahressteuerbetrag angerechnet. 

 
(3) Die nach Absatz 2 Satz 2 festgesetzte Vorauszahlung wird in einer Summe zum 

15.02. eines jeden Jahres fällig. Steuern und Vorauszahlung werden innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbescheides fällig. Zu viel entrichtete 
Steuern werden mit Bekanntgabe des Veranlagungsbescheides erstattet. 

 
 

Artikel II 
 

Diese I. Nachtragssatzung zur Satzung der Gemeinde Kittlitz über die Erhebung 
einer Hundesteuer tritt am 01.01.2021 in Kraft. 

 
Kittlitz, den 01.12.2020 
 
                                              L.S. 
 
    gez. Eggert             
 Bürgermeisterin 


